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Sozialversicherungen

In der Wintersession 2016 behandelte der Ständerat den Entwurf zum
Ausgleichsfondsgesetz. Dieser hat die Errichtung einer öffentlich-rechtlichen Anstalt –
der Compenswiss – zur Verwaltung der Ausgleichsfonds von AHV, IV und EO zum Inhalt.
Als Kommissionssprecher erklärte Pirmin Bischof (cvp, SO), dass die SGK-SR einen
Zusatzbericht zu drei offenen Fragen verlangt hatte. Dabei habe sich insbesondere
gezeigt, dass der zu behandelnde Gesetzesentwurf für eine gesetzliche Regelung der
Rückzahlung der IV-Schuld ab 2018 dringend sei. Zudem solle gemäss Zusatzbericht die
Zentrale Ausgleichsstelle (ZAS) nicht in die Compenswiss integriert werden, da dies
einen unverhältnismässigen Aufwand mit sich bringen würde. Schliesslich klärte der
Bericht, dass in Zukunft anstelle der drei Ausgleichsfonds die neue Anstalt mit ihrem
Gesamtvermögen gegen aussen hafte. 

In der Detailberatung beabsichtigte die SGK-SR – abweichend vom Bundesrat – nicht
die Eidgenössische Finanzkontrolle, die diese Aufgabe bisher übernommen hatte, als
Revisionsstelle zu beauftragen, sondern diesen Auftrag durch den Verwaltungsrat der
Compenswiss vergeben zu lassen. Dies sei, so Hans Stöckli (sp, BE), aus dem Blickwinkel
der Compliance schwierig. Entsprechend beantragte er mit einer
Kommissionsminderheit, in diesem Punkt dem Bundesrat zu folgen.
Kommissionssprecher Bischof entgegnete diesbezüglich, dass sich der Bund zwar mit
fast CHF 12 Mrd. an der Finanzierung der AHV beteilige, aber eben nicht als Einziger
beteiligt sei. Die Frage der Unabhängigkeit der Revisionsstelle gelte als wichtiges
Erfordernis und eine Loslösung von der EFK trage dem Einwand Rechnung, der Staat
solle nur dann Dienstleistungen anbieten, wenn der private Markt dies nicht
zufriedenstellend tue. Da es aber gerade im internationalen Umfeld genügend
entsprechende Firmen gebe, andere Unternehmen wie zum Beispiel die SUVA eine
ähnliche Regelung kennen und die Oberaufsichtskompetenz der Bundesversammlung
erhalten bleibe, sei die Lösung der SGK-SR zu bevorzugen. Dies überzeugte eine
äusserst knappe Mehrheit des Ständerats: Mit 21 zu 20 Stimmen (0 Enthaltungen) wurde
der Antrag der Mehrheit angenommen. 

Ebenfalls diskutiert wurde auf Antrag von Liliane Maury Pasquier (sp, GE), ob der Bund
auch über das Jahr 2017 hinaus und bis zur definitiven Entschuldung den jährlichen
Zinsaufwand auf dem IV-Verlustvortrag übernehmen solle. Paul Rechsteiner (sp, SG)
begründete diese Forderung damit, dass man diese Übernahme der Schulden durch
den Bund 2010 beschlossen hatte, weil nicht die AHV für die Schulden verantwortlich
war, sondern der Bund. Entsprechend solle man auch heute nicht die AHV dafür büssen
lassen. Durch die Übernahme dieser Zinsen wäre die Entschuldung der IV bei der AHV
nach heutigen Prognosen ein Jahr früher möglich. Wiederum entgegnete Pirmin
Bischof, dass die Entschuldung unter anderem aufgrund des Tiefzinsumfelds schneller
vorangehe als geplant. Dass der IV-Ausgleichsfonds seine Schulden verzinsen müsse, sei
richtig, jedoch solle die Übernahme dieser Zinsen durch den Bund nur temporär sein
und daher wie geplant Ende 2017 enden. Anschliessend solle der IV-Ausgleichsfonds
dem AHV-Ausgleichsfonds den entsprechenden Zins bezahlen. Dies halte auch den
Druck zur Sanierung der IV weiter hoch. Der Ständerat nahm diesen Antrag der
Mehrheit mit 28 zu 13 Stimmen (0 Enthaltungen) an und sprach sich anschliessend in
der Gesamtabstimmung einstimmig für das Ausgleichsfondsgesetz aus. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.12.2016
ANJA HEIDELBERGER

Im November 2016 reichte die SGK-SR ein Postulat ein, mit dem die Kinderrenten der
ersten Säule – konkret der Export von Kinder- und Waisenrenten an Pflegekinder ins
Ausland – vertieft analysiert werden sollen. Insbesondere die Praxis der Überprüfung
der Anspruchsvoraussetzungen, die Zielländer dieser Leistungen, die
Lebenshaltungskosten und Kaufkraft in diesen Ländern sowie die Familien- und
Wirtschaftssituation der Betroffenen sollen untersucht werden. Grund dafür sei, so
erklärte Pirmin Bischof (cvp, SO) in der Ständeratsdebatte während der
Frühjahrssession 2017, dass verschiedenen Berichten zufolge vor allem ältere Männer
mit hohen Einkommen und Kindern aus einer zweiten Ehe von Kinderrenten profitieren
würden. Zudem hätten auch Kinder von Schweizerinnen und Schweizern, die nach einer

POSTULAT
DATUM: 07.03.2017
ANJA HEIDELBERGER
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Heirat im Ausland geboren werden, die mit einer ausländischen Partnerin oder einem
ausländischen Partner gezeugt werden oder die aus der ersten Ehe der Partnerin oder
des Partners stammen, Anspruch auf eine Rente. Wie häufig dies in den verschiedenen
Regionen der Welt vorkomme, solle daher in einem Bericht erfasst werden. Der
Bundesrat empfahl das Postulat zur Annahme und der Ständerat, der es gleich im
Anschluss an den Entwurf zu den parlamentarischen Initiativen Humbel (10.407) und
Rossini (13.477) und an seine Entscheidung, dass auch in Zukunft Kinderrenten
ausbezahlt werden sollen, behandelte, nahm das Postulat stillschweigend an. 2

Die meisten Differenzen im Ausgleichsfondsgesetz bereinigte der Ständerat bereits in
der ersten Runde des Differenzbereinigungsverfahrens. So pflichtete er dem
Nationalrat bei, dass es aus Sicht der Corporate Governance richtig sei, dass der
Bundesrat und nicht der Verwaltungsrat die Wahl der Revisionsstelle vornehme. Auch
bezüglich zweier falscher, respektive unnötiger Formulierungen stimmte er dem
Nationalrat zu. Einzig bei der Frage, ob der Bundesrat das Organisationsreglement der
Anstalt genehmigen müsse oder nicht, entschied sich die kleine Kammer für Festhalten.
Als Kommissionssprecher wies Pirmin Bischof (cvp, SO) darauf hin, dass der Bund mehr
als 10 Milliarden Franken pro Jahr zum AHV-Fonds beitrage und es sich bei den Fonds
um eine ausgegliederte öffentlich-rechtliche Aufgabe handle. Entsprechend sei es
angebracht, dass der Bundesrat die Genehmigung vornehme.
In diesem letzten Punkt lenkte der Nationalrat gegen eine starke Minderheit aus SVP
und teilweise FDP.Die Liberalen mit 118 zu 70 Stimmen (0 Enthaltungen) ein. In den
Schlussabstimmungen hiess der Ständerat das Ausgleichsfondsgesetz einstimmig gut,
während sich die Fronten im Nationalrat kaum verändert hatten (129 zu 67 Stimmen, 0
Enthaltungen). 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.05.2017
ANJA HEIDELBERGER

Noch in der gleichen Woche wie die erste nationalrätliche Debatte fand das
Differenzbereinigungsverfahren statt, wobei nicht mehr viele Fragen zur Schaffung
einer gesetzlichen Grundlage für die Überwachung von Versicherten offen waren. Der
Ständerat zeigte sich grösstenteils mit den Vorschlägen des Nationalrats einverstanden:
Er hiess die Notwendigkeit eines Antrags auf Überwachung mit technischen Hilfsmitteln
zur Standortbestimmung sowie die Schweigepflicht für die Mitarbeitenden der externen
Unternehmen gut. Er bestand jedoch darauf, Observationen nur durch Personen mit
Direktionsfunktion erlauben zu lassen. Da eine Observation „einen beachtlichen Eingriff
in die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Person” darstelle, sei diese Entscheidung
auf Stufe Direktion zu treffen, erklärte Pirmin Bischof (cvp, SO) für die SGK-SR. Er
ergänzte, dass die Kommission aufgrund der vorgängigen nationalrätlichen Diskussion
noch zwei Fragen bei der Verwaltung habe abklären lassen. Demnach würden erstens
Drohnen gemäss Verwaltung ebenfalls zu den technischen Hilfsmitteln der
Standortbestimmung zählen, wenn sie für die Standortbestimmung eingesetzt würden –
nicht aber, wenn sie für die konkrete Observation verwendet würden. Zweitens stellte
die Verwaltung klar, dass gemäss ihrer Auffassung die Rahmenfrist von sechs Monaten
für die Überwachung durch das Einreichen eines Antrages zur Verwendung der
Hilfsmittel zur Standortbestimmung nicht neu zu laufen beginne. 
Noch an demselben Tag beschäftigte sich auch der Nationalrat erneut mit der Vorlage.
Nachdem die Problematik des Drohneneinsatzes auf Nachfrage von Silvia Schenker (sp,
BS) durch Isabelle Moret (fdp, VD) geklärt wurde – Drohnen seien bewilligungspflichtig
für die Standortfeststellung einsetzbar, jedoch nicht um Ton- und Bildaufnahmen zu
machen, betonte sie – nahm sich die grosse Kammer der letzten Differenz an: Auf
Antrag der SGK-NR lenkte sie ein und akzeptierte die Bestimmung des Ständerats; somit
dürfen nur Personen mit Direktionsfunktion zukünftig Observationen anordnen. 
Tags darauf folgten die Schlussabstimmungen in beiden Räten. Der Nationalrat nahm
die Vorlage mit 141 zu 51 Stimmen an, wobei sich an den Lagern nichts geändert hatte:
Die SP- und die Grünen-Fraktion waren einstimmig gegen die Schaffung der
entsprechenden gesetzlichen Regelungen, die übrigen Fraktionen sprachen sich
einstimmig dafür aus. Im Ständerat fiel das Bild ähnlich aus, hier standen 29
zustimmende 10 ablehnenden Stimmen und 3 Enthaltungen gegenüber. 

Damit war das Geschäft innert dreier Monate durch das Parlament „gepeitscht” worden,
wie es Balthasar Glättli (gp, ZH) gleichentags formulierte; zuletzt wurde es in einer
Woche dreimal vom National- und zweimal vom Ständerat beraten. „Wahnsinn. Raserei.
Eskalation” titelte der Tages Anzeiger bereits am Tag der Schlussabstimmungen und
sprach dabei nicht vom Resultat, sondern vom Behandlungstempo. „Warum diese Eile,
dieses Politisieren nahe am Notrecht?” fragte er weiter und gab die Antwort gleich

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.03.2018
ANJA HEIDELBERGER
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selber: Die Beteuerungen zahlreicher Politikerinnen und Politiker – namentlich erwähnt
wurden Josef Dittli (fdp, UR), Alex Kuprecht (svp, SZ), Roland Eberle (svp, TG), Lorenz
Hess (bdp, BE) und Ruth Humbel (cvp, AG) –, wonach ein vehementer Zeitdruck
herrsche und die Missbrauchsbekämpfung für die Sozialversicherungen immens wichtig
sei, stünden in Zusammenhang mit den Mandaten der Sprechenden bei Versicherern,
„die direkt vom Gesetz profitier[t]en”. Diesen Vorwurf liess Lorenz Hess nicht gelten; er
argumentierte, das Gesetz betreffe vor allem die Suva und die IV, für die Visana, deren
Präsident er ist, seien Observationen nebensächlich. Gerade die Suva hatte aber
gemäss Tages Anzeiger bei der Beratung dieser Vorlage eine wichtige Rolle gespielt, wie
auch der Basler Strafrechtsprofessor Markus Schefer bestätigte. Ihre Vorschläge seien
im Gesetzgebungsprozess „willig aufgenommen“ worden, erklärte er. 
Mit Bezug auf diesen Artikel des Tages Anzeigers reichte Balthasar Glättli noch am
selben Tag eine Interpellation (Ip. 18.3330) ein und wollte wissen, ob andere
Gesetzesrevisionen ähnlich schnell vom Parlament verabschiedet worden waren, ob
Beratungs- und Verwaltungsratsmandate bei von der Vorlage betroffenen Versicherern
als relevante Interessenbindungen gelten und welche Konsequenzen allfällige in den
Kommissionsdiskussionen oder im Plenum nicht offengelegte Interessenbindungen
hätten. Für ihn sei „klar, dass die Versicherungsvertreter im Rat auf ihre
Interessenbindungen hätten hinweisen sollen“. Anfang Mai beantwortete das Büro-NR
die Interpellation: Seit der Wintersession 2011 seien 110 von 400 Bundesgesetzen und
Bundesbeschlüssen innert zweier aufeinanderfolgender Sessionen fertig behandelt
worden. Das Büro bestätigte, dass die erwähnten Mandate offenzulegen seien und die
Betroffenen dies getan hätten – die entsprechenden Mandate seien in einem Register
der Parlamentsdienste öffentlich zugänglich aufgeführt. Dadurch würden sie als
bekannt vorausgesetzt und müssten im Rahmen von einzelnen Geschäften nicht
genannt werden. Somit kam es bei der Beratung des Observationsartikels zu keinen
Unregelmässigkeiten bezüglich der Offenlegung von Interessenbindungen. Bestehen
bleibt jedoch der grosse potenzielle Einfluss der Versicherer, was nicht zuletzt auch
Alex Kuprecht bestätigte: „Hätten alle Politiker in den Ausstand treten müssen, die bei
einer Krankenkasse, einer Versicherung oder einer Pensionskasse ein Mandat haben,
hätten wir das Gesetz gar nicht beraten können”, erklärte er gegenüber dem Tages
Anzeiger. 4

In der Herbstsession 2018 behandelte der Ständerat die Revision des Allgemeinen Teils
des Sozialversicherungsrechts (ATSG). Für die SGK-SR erklärte Pirmin Bischof (cvp, SO),
dass es sich dabei um eine «Klammergesetzgebung» handle, deren Regeln mit
Ausnahme der beruflichen Vorsorge für alle Sozialversicherungszweige gelten würden.
Das ATSG sei seit seiner Inkraftsetzung 2003 nicht überarbeitet worden, daher sollten
nun diverse Revisionsanliegen umgesetzt werden. Ohne Gegenantrag trat die kleine
Kammer auf die Vorlage ein. Die SGK-SR hatte sich bei ihren Behandlungen der Vorlage
im Frühling und Sommer 2018 mehrheitlich zufrieden gezeigt und mit deutlichen 10 zu
0 Stimmen (bei 1 Enthaltung) vor allem einen grösseren Änderungsantrag geschaffen:
Die Bundesversammlung sollte nicht die Kompetenz erhalten, internationale
Sozialversicherungsabkommen mit einem einfachen Bundesbeschluss genehmigen zu
können. Kommissionssprecher Bischof erklärte, es spiele eben durchaus eine Rolle, ob
ein Abkommen zum Beispiel mit Deutschland oder mit der Dominikanischen Republik
abgeschlossen werde, da Bestimmungskategorien nicht in allen Staaten gleich beurteilt
werden könnten. Deshalb reiche es für die Beurteilung eines Abkommens nicht aus,
dass eine ähnliche Bestimmung in einem anderen Abkommen bereits existiere.
Gesundheitsminister Berset wies insbesondere darauf hin, dass ein Verzicht auf diese
Kompetenzübertragung nicht den Spielraum des Bundesrates, sondern des Parlaments
einschränken würde. Stillschweigend folgte die kleine Kammer ihrer Kommission. 
Zudem entschied sich der Ständerat, den Versicherten nicht die vollständigen Kosten,
die durch Überwachungen bei einem ungerechtfertigten Leistungsbezug entstanden
sind, aufzuerlegen, sondern diese auf die «angemessenen Mehrkosten» zu
beschränken. Daneben sorgte auch ein Minderheitsantrag Bruderer Wyss (sp, AG) für
Diskussionen; mit diesem sollten die neu geschaffene Kostenpflicht bei den Verfahren
gestrichen und Kosten wie bisher nur bei mutwilligem oder leichtsinnigem Verhalten
einer Partei auferlegt werden. Im IV-Bereich, wo die Kostenpflicht bereits bestehe,
habe diese zu einer stärkeren Belastung der Kantone geführt, erklärte die
Minderheitsführerin dem Rat. So habe die Anzahl «aussichtsloser» Beschwerden nicht
ab-, die Anzahl Gesuche um Gewährung einer unentgeltlichen Prozessführung jedoch
zugenommen. Dennoch folgte der Ständerat dem Mehrheitsantrag auf Zustimmung zum
bundesrätlichen Entwurf mit 29 zu 14 Stimmen. In der Gesamtabstimmung nahm der
Ständerat die Revision des ATSG schliesslich ohne Gegenstimme mit 38 Stimmen und 2
Enthaltungen an. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.09.2018
ANJA HEIDELBERGER
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